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Warum ist rechtliche 
Vorsorge wichtig?



Jeder kann durch Unfall oder Krankheit plötzlich in die Lage kommen, dass 
die Angelegenheiten des täglichen Lebens nicht mehr selbstbestimmt 
geregelt werden können.

Es kann Jeden treffen

Hauptmenü

NeinJa

Können Sie das für sich ausschließen ?



Wer kann bzw. darf dann für Sie handeln?

Gesundheit
Aufenthalt / Unterbringung
Vermögen / Finanzen
Post, Internet, Behörden…



Im deutschen Recht gibt es keine gesetzliche Vertretungsmacht



Zentrales Vorsorgeregister
der Bundesnotarkammer

(ZVR)

Notfall

Familie?

Bestellung zumgerichtlicher Betreuer

Abfrage beim Betreuungsgericht – liegen Vollmachten vor ?
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Der vom Betreuungsgericht bestellte gerichtliche Betreuer
kann ein Familienangehöriger sein, ist aber in vielen Fällen  
ein vom Gericht bestellter Berufsbetreuer.
Der jeweilige, vom Gericht bestellte Betreuer ist in allen Fällen
rechenschaftspflichtig gegenüber dem Betreuungsgericht
für alle Handlungen.

Betreuungsgericht

Bitte hier 
Klicken



Anfragen der Betreuungsrichter an das ZVR
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Der § 1896 BGB hat auch eine Lösung..



Jeder Mensch, der nicht möchte, dass eine dritte Person,
ohne den eigenen Willen zu kennen, Entscheidungen über bzw. 
für ihn trifft, muss dies vorher bei klarem Verstand äußern

Dies sollte in Schriftform erfolgen!

handschriftlich
Formular aus dem 

Internet oder 
Buchhandel

Erstellung Ihrer 
Vorsorgedokumente
durch Anwalt oder 

Notar



Jeder Mensch, der nicht möchte, dass …. 
Sie entscheiden, welchen Weg Sie wählen.. 

Hauptmenü



Welche Instrumente stehen Ihnen zur Verfügung? 

Betreuungsverfügung
Vorsorgevollmacht/
Generalvollmacht

Patientenverfügung

wenn keine Vertrauensperson
vorhanden sind

wenn Vertrauensperson/en
vorhanden sind

Sorgerechtsverfügung

Patientenverfügung

Sorgerechtsverfügung



Wer sind Ihre Vertrauenspersonen?

Folgende Fragen sollten Sie vorab für sich klären:



Ausgangssituation

Wie kommen Ihre persönlichen 
Vorsorgedokumente schnellst-
möglich zu den handelnden
Personen.
z.B.  Betreuungsgericht

Vertrauensperson/en
gerichtlichen Betreuer
Krankenhaus……

Wie erfahren diese von der Existenz 
Ihrer Vorsorgedokumente?

Folgende Fragen sollten Sie vorab für sich klären:



Wo und wie bewahren Sie Ihre Vorsorgedokumente sicher auf ?
(geschützt vor Brand, Verlust, Diebstahl und Missbrauch) 

Wie bleiben Ihre Vorsorgedokumente immer auf dem neuesten Stand ?
(Veränderung der Lebenssituation z.B. Heirat ,Streit, Tod, Scheidung…..
sowie bei Gesetzesänderungen)

Folgende Fragen sollten Sie vorab für sich klären:



Was muss für Sie in welcher Reihenfolge und wie geklärt werden ?

Wer sind die Ansprechpartner im Notfall?
z.B.  Krankenversicherung, Rentenversicherung, Unfallversicherung,

Strom, Gas, Telefon……..

Folgende Fragen sollten Sie vorab für sich klären:



Lösung: der Notfallservice der Deutschen Vorsorgedatenbank AG 

Betreuungsgericht

Zentrales Vorsorgeregister
der Bundesnotarkammer

Anfrage

JA

Vorsorgevollmacht

Notfall

Familie oder Vertrauenspersonen

Registrierung

Originale eingelagert



Notfall- und Updateservice / Alle Leistungen im Überblick

In unserem Updateservice sind alle nachfolgenden
Leistungen zu einem jährlichen Pauschalpreis von 39 € p.P
enthalten:

1. Änderungen oder Neuerstellung Ihrer Vorsorgedokumente
durch DVDB empfohlen Anwälte (wenn diese durch die
empfohlenen RA Kanzleien erstellt wurden)

2. Änderungen im Zentralen Vorsorgeregister der Bundes-
Notarkammer

3. 24h –Notfallhotline der Deutschen Vorsorgedatenbank AG

4. Erstellung der Notfallkarte

5. Rechtliche Hilfe bei der Durchsetzung der Vollmachten(wenn 
diese durch die empfohlenen RA Kanzleien erstellt wurden)



Updateservice – Alle Leistungen im Überblick

6. sichere und versicherte Verwahrung Ihrer Originaldokumente 
im datenschutz-zertifizierten Archiv unseres Kooperationspartners

7. sofortige Information bei gesetzlichen Änderungen

8. Versand der Originaldokumente an Ihre Bevollmächtigten im Notfall

9. kostenfreie + sichere Verwahrung Ihres Testaments

Ihr „Rundum-Sorglos-Paket“



Wie möchten Sie im Weiteren mit diesen 
Informationen umgehen?  

Ich möchte aufgrund
Ihrer Informationen

reagieren.

Ich möchte diese 
Informationen ignorieren.



Für welchen Weg entscheiden Sie sich?

Eigene
Erstellung

Formular
mit Hilfe

von Juristen

+

Notfallservice der Deutschen Vorsorgedatenbank AG

+ +



Wie hoch sind die Kosten für die Erstellung von Vorsorgedokumenten ?

Notar Anwalt
professioneller 
Dienstleister

Überblick



Sie möchten die Informationen ignorieren.
Bedenken Sie dabei bitte die Konsequenzen, welche sich 
daraus für Ihre nahen Angehörigen ergeben können

Hauptmenü



Ein professioneller Dienstleister kooperiert mit einem ausgewählten Netzwerk von 
Rechtsanwälten. Alle Anwalte dieses Netzwerkes haben sich auf die jeweiligen Fachgebiete 
spezialisiert. (z.B. Medizinrecht, Erbrecht, Erbschaftsteuerrecht…).

Als Kunde profitieren Sie vom jeweiligen Know-how dieser Kooperations-Anwälte.

Gleichzeitig bietet ein professioneller Dienstleister nicht nur die rechtsichere
Erstellung von Vorsorgedokumenten sondern auch deren sichere Verwahrung sowie die 
ständige Verfügbarkeit und die regelmäßige Aktualisierung Ihrer Dokumente.
Diese sind dadurch geschützt vor Verlust und unbefugtem Zugriff. Im Notfall ist jederzeit 
rasche Verfügbarkeit gegeben. Mittels des Update-Service bleiben Ihre Dokumente auch bei 
Veränderungen im rechtlichen oder persönlichen Umfeld immer aktuell. 
Mit der Notfallkarte haben Sie alle wichtigen Informationen für den Ernstfall zur Hand;
die Eintragung im Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer sorgt für 
Transparenz Ihrer Vollmachten bei den Betreuungsgerichten.

Diese Dienstleistungen erhalten Sie zu einem Komplettpreis in Höhe von:

Singlepaket     259,00 €                                                     
Familienpaket  399,00 €



Bei der Erstellung von Vorsorgedokumenten ist der Notar nach
§ 17 Abs.1 Satz 1 Bundesnotarkammer verpflichtet, für seine Tätigkeit die 
gesetzlich vorgeschriebene Gebühr zu erheben.

Diese beträgt bei einem anrechenbaren Vermögenswert von z.B. 50.000 € 
aktuell 165 €. Bei höheren Vermögen steigt diese bis auf 1.735 €. Für eine 
notariell erstellte Patientenverfügung werden ca. 60 € berechnet. Diese 
Sätze gelten pro Person zuzüglich Gebühren und gesetzlicher 
Mehrwertsteuer (Gerichts- und Notarkostengesetz).

Bei einer Familie belaufen sich im obigen Bespiel die Gesamtkosten auf  
etwa 450 €; inklusive Patientenverfügung, zuzüglich Gebühren und 
gesetzlicher Mehrwertsteuer (Gerichts- und Notarkostengesetz).

Informieren Sie sich bitte über die genauen Kosten bei Ihrem Notar vor Ort 
oder im Internet unter 
http://www.bundesnotarkammer.de/Buergerservice/index.php   

Bundesnotarkammer
Kostenrechner



Durch wen wünschen Sie die Erstellung Ihrer Vorsorgedokumente ?

Notar Anwalt
professioneller 
Dienstleister

Hauptmenü



Lösungen der Deutschen Vorsorgedatenbank AG

Basis-Paket Komfort-Paket Premium-Paket

Hauptmenü

Überblick



Sie wünschen die rechtsichere Erstellung Ihrer Vorsorgedokumente
durch einen Notar.

Um einen Notar in Ihrer Nähe zu finden, nutzen Sie die untere Schaltfläche.

Notarsuche

Hauptmenü



Sie wünschen die rechtssichere Erstellung Ihrer Vorsorgedokumente
durch einen Anwalt vor Ort.

Hauptmenü



Rechtsanwälte setzen für die Erstellung dieser Dokumente 
üblicherweise einen Stundensatz an, der regional variiert. Geht 
man z.B. von 200 € pro Stunde aus, können Kosten von 300 € bis 
400 € zuzüglich Gebühren und gesetzlicher Mehrwertsteuer pro 
Person entstehen.

Rechtsanwälte können allerdings auch nach Gegenstandswert 
abrechen. (Beispiel auf der nächsten Seite)

Wenn Sie die Erstellung Ihrer Vorsorgedokumente durch einen 
ortsansässigen Anwalt wünschen, informieren Sie sich bitte im 
Vorfeld über die genauen Kosten.



Hauptmenü



Als Dienstleister kümmert sich die Deutsche 
Vorsorgedatenbank AG für Sie um alle 

wichtigen Dinge



Als Dienstleister haben wir uns auf die Vermittlung von 
juristischen Dienstleistungen sowie auf Lagerung und Update 
Ihrer Vorsorgedokumente spezialisiert

Wir bieten Ihnen hierbei ein „Rundum-Sorglos-Paket“

Erstellung von
Vorsorgedokumenten

Registrierung, Lagerung
Updateservice

und Verfügbarkeit

Notfallplan Notfallordner

Notfallkarte

Hauptmenü



Updateservice – Alle Leistungen im Überblick

In unserem Updateservice sind alle nachfolgenden
Leistungen zu einem jährlichen Pauschalpreis von 39 € p.P
enthalten:

1. Änderungen oder Neuerstellung Ihrer Vorsorgedokumente
durch unsere Kooperationsanwälte

2. Änderungen im Zentralen Vorsorgeregister der Bundes-
Notarkammer

3. 24h –Notfallhotline der Deutschen Vorsorgedatenbank AG

4. Erstellung der Notfallkarte

5. Rechtliche Hilfe bei der Durchsetzung der Vollmachten



Updateservice – Alle Leistungen im Überblick

6. sichere und versicherte Verwahrung Ihrer Originaldokumente 
im datenschutz-zertifizierten Archiv unseres Kooperationspartners

7. sofortige Information bei gesetzlichen Änderungen

8. Versand der Originaldokumente an Ihre Bevollmächtigten im Notfall

9. kostenfreie + sichere Verwahrung Ihres Testaments

Ihr „Rundum-Sorglos-Paket“





Betreuungsgericht

Zentrales Vorsorgeregister
der Bundesnotarkammer

Anfrage

JA

Vorsorgevollmacht

Notfall

Familie oder Vertrauenspersonen

Registrierung

Originale eingelagert



Der jährliche 
Update – Service 



aus dem Ausland +49 3764 5398938











Hauptmenü



Strategische Vermögensweitergabe

Hauptmenü

Ein altes Sprichwort sagt:  “Das einzig sichere im Leben ist der Tod“

Leider denken die meisten Menschen daran nicht besonders gern – und deshalb wird 
auch selten Vorsorge getroffen.

Diese Unterlassungssünde kann ungewollte Folgen haben.

Denn oftmals kommt es zu nichtgewollten Erbschaften, Pflichtteile werden vergessen
und eventuelle Erbschaftssteuern werden nicht berücksichtigt.



Diese Punkte werden bei der 
Erstellung eines Testamentes oft 
falsch gemacht.

kein Testament 
erstellt

Testament zu spät
erstellt

Pflichtteile vergessen

Testament 
unvollständig erstellt

Testament nicht 
aktualisiert

Testament zu Hause
aufbewahren

Steuern vergessen



Kein Testament

Nur ca. 25% aller Menschen in Deutschland haben ein Testament erstellt.

Ohne den letzten Willen gilt jedoch die gesetzliche Erbfolge. Dies kann zu einigen
ungewollten Überraschungen führen.

So beerben sich z.B. kinderlose Ehepaare nicht nur gegenseitig. Der Überlebende
ist z.B. genauso Erbe wie die Eltern des Erblassers .



Testament zu spät erstellt.

Viele Menschen warten zu lange mit der Erstellung ihres Testamentes.

Dabei sollte man immer bedenken, dass die Testierfähigkeit nach einem Unfall
oder Schlaganfall plötzlich und unverhofft jederzeit verloren gehen kann.



Pflichtteil vergessen

Viele Menschen berücksichtigen bei der Erstellung Ihre Testaments die eventuellen 
Pflichtteilsansprüche nicht.

z.B von Kindern aus vorherigen Ehen oder Beziehungen.
oder
bei Zuwendung des Hauses an nur einen von mehreren Pflichtteilsberechtigten
oder
von Eltern unverheirateter, kinderloser Paare.



Testament unvollständig erstellt

Viele Ehepaare verfassen häufig ein gemeinschaftliches Testament. Dabei wird oft 
vergessen, schriftlich zu fixieren, das der Überlebende nach dem Tod des Partners
das Testament ändern darf, um bspw. das Restvermögen neu aufzuteilen.

Beispielsituation:

Durch den frühen Tod wegen eines Unfalls oder einer Krankheit des Partners könnte der 
überlebende Partner eventuell wieder heiraten wollen.



Testament nicht aktualisiert

Wer seinen letzten Willen erstellt hat, sollte diesen in regelmäßigen Abständen
auf dessen Aktualität hin prüfen.

z.B. ist eine bedachte Person zwischenzeitlich verstorben, ist die Erbfolge unklar

oder

auf Grund von Heirat oder Streitigkeiten sollen andere Personen bedacht werden……



Testament zu Hause aufbewahren

Wer seinen letzten Willen erstellt hat, sollte diesen an einem sicheren Ort aufbewahren.

Durch Brand oder Wohnungseinbruch kann ein Testament verloren gehen.

In vielen Fällen verschwinden Testamente, weil sie dem Finder nicht gefallen.

Oft ist nicht bekannt, dass ein Testament existiert.



Erbschaftssteuern vergessen

Wer erbt, muss in vielen Fällen Erbschaftssteuer zahlen. Dies trifft vor allem bei 
Unverheirateten und bei größeren Vermögen zu. Dabei stellt sich die Frage danach,
ob der Erbe in der Lage ist, die Erbschaftssteuer aufzubringen.

Sollte ein Unternehmen vererbt werden, können auf den Erben zusätzlich noch
Einkommenssteuerzahlungen hinzu kommen, wenn das Unternehmen verkauft werden 
muss.

Diese Situationen sollten im Vorfeld immer berücksichtigt werden.



In diesen Lebenssituationen
sollten Sie ein Testament erstellen

Sie leben mit Ihrem Ehepartner oder Partner (nicht verheiratet) in einer selbst genutzten 
Immobilie.

Sie sind verheiratet, haben Kinder und möchten für den Fall Ihres Todes ihren 
Lebenspartner absichern

Sie sind verheiratet, haben Kinder und möchten für den Fall Ihres Todes sicherstellen, das 
Ihren Kindern nach dem Tod Ihres Ehegatten noch etwas verbleibt.

Sie sind verheiratet und haben keine Kinder.

Sie sind verheiratet und haben eheliche oder nicht eheliche Kinder.

Sie sind nicht verheiratet und haben keine Kinder, keine Eltern und Geschwister.



In diesen Lebenssituationen
sollten Sie ein Testament erstellen

Sie sind nicht verheiratet und haben ein oder mehrere leibliche Kinder

Sie sind nicht verheiratet, haben Kinder und einen Lebensgefährten oder eine 
Lebensgefährtin, die nicht Mutter bzw. Vater der Kinder ist.

Sie leben ohne Trauschein mit einem Partner oder einer Partnerin zusammen.

Sie leben in zweiter Ehe und haben Kinder aus beiden Ehen.

Diejenigen, die Ihre Erben werden sollen, sind zerstritten.

Sie haben Lieblingskinder, die nach Ihrem Tode mehr erhalten sollen.

Sie haben Kinder, die möglichst gar nichts bekommen sollen.



In diesen Lebenssituationen
sollten Sie ein Testament erstellen

Sie leben in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.

Sie möchten sicherstellen, dass sich jemand bis zu Ihrem Tode um Sie kümmert.

Sie hinterlassen ein großes Vermögen.

Sie haben Vermögen im Ausland.

Sie leben in Deutschland, haben jedoch nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.

Sie sind verwitwet und leben in einer neuen Beziehung.



Wie möchten Sie im Weiteren mit 
diesen Informationen umgehen?  

Ich möchte aufgrund
Ihrer Informationen

reagieren.

Ich möchte diese 
Informationen ignorieren.



Die Fragestellungen im Zusammenhang mit der Erstellung Ihres Testamentes 
sind sehr komplex. Ohne Rechtsberatung sollten Sie Ihren letzten Willen nicht 
erstellen.

Wichtiger Hinweis zur Erstellung
Ihres Testamentes



Ihre Testament Erstellung 

Einfach – Unkompliziert – zum Festpreis

• Premiumprodukt von einer der führenden Kanzleien Deutschlands

• örtlich überall verfügbar, keine Reisen des Kunden erforderlich

• Sie buchen für 99 € einen telefonischen Besprechungstermin und 
entscheiden erst dann, ob Sie Ihr Testament beauftragen.

• Im Telefonat werden alle Ihre Wünsche und Vorstellungen besprochen 
und auch, welche Unterlagen benötigt werden.



Ihre Testament Erstellung 

Einfach – unkompliziert – zum Festpreis

Möchten Sie jetzt Ihren persönlichen
telefonischen Besprechungstermin 
buchen ?

Hauptmenü



Sie möchten die gegeben Informationen ignorieren.
In diesem Fall greift dann die gesetzliche Erbfolge.  

Zurück



Rechtzeitig  - Selbstbestimmt  - Vorsorgen

Die Unternehmervollmacht



Warum ist rechtliche 
Vorsorge für Sie als 

Unternehmer wichtig?



Sie sind Unternehmer, der Kopf und der Entscheidungsträger Ihres 
Unternehmens, was geschieht wenn Sie ausfallen?

Um den Fortbestand und die Handlungsfähigkeit Ihres 
Unternehmens zu sichern, sollten Sie sich folgende Fragen 
stellen.. 



Wer darf die Umsatzsteuererklärung abgeben und unterschreiben?

Wer kann und darf in Notsituationen das Unternehmen führen?

Wer darf über die Konten verfügen?

Wer darf Post oder eingehende E-Mails beantworten?

Könnten meine Angehörigen mein Unternehmen 
fortführen?

Wer kennt die Lieferanten, die aktuellen Aufträge, laufende Ausschreibungen oder Projekte?

Wer darf Verbindlichkeiten eingehen? ( z.B. Leasing oder Kreditverlängerung )

Wer darf Arbeitsverträge abschließen oder beenden?

Wer darf Löhne überweisen?                    Wer Abrechnungen durchführen?

Wer darf meine Gesellschaftsrechte wahrnehmen oder verwalten?

Wer darf neue Aufträge  und Bestellungen auslösen?



Wer darf mich bei Regressforderungen vertreten?

Wer darf Rechte und Pflichten aus Miet- oder Pachtverträgen wahrnehmen?

Ist eine Vertretung mit dem Datenschutz kompatibel?

Wer darf Versicherungsansprüche geltend machen bzw. abwickeln?

Was geschieht im Erbfall? Können Pflichteile und evtl. anfallende Erbschaftsteuer 
problemlos gezahlt werden? Wird dem Unternehmen dadurch Liquidität entzogen?

Kennt jemand die wichtigsten Passwörter?

Was wären die Folgen, wenn ich plötzlich versterbe? 

Welche wirtschaftlichen Auswirkungen hätte dies auf meine Familie?



Wenn Sie derzeit keine Antworten auf diese Fragen haben und dies 
für die Zukunft ändern möchten, habe ich eine Lösung für Sie …



Ihre persönliche
Unternehmervollmacht



Was ist die 
Unternehmervollmacht?

• Die Unternehmervollmacht ergänzt die private Vorsorgevollmacht und 
regelt die Vertretung des Unternehmers im Rahmen des Unternehmens

• Die Unternehmervollmacht sichert den Bestand des Unternehmens und 
erhält dessen Handlungsfähigkeit

• Die Fragestellungen im Zusammenhang mit der Erstellung der 
Unternehmervollmacht sind sehr komplex, ohne Rechtsberatung kann 
die Vollmacht praktisch nicht erstellt werden.

Information Ablauf



Sie haben die Möglichkeit, Ihre Unternehmervollmacht

durch unsere Kooperationsanwälte von SKW Schwarz

Rechtsanwälte erstellen zu lassen

SKW Schwarz Rechtsanwälte

SKW zählt beständig zu den TOP 50 Kanzleien in Deutschland

(Juve-Ranking)

spezialisierte Teams für nahezu alle Rechtsbereiche

über 100 Rechtsanwälte, 38 Millionen Euro Umsatz

Standorte in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt und 
München



• Premiumprodukt von einer der führenden Kanzleien Deutschlands

• örtlich überall verfügbar, keine Reisen des Kunden erforderlich

• sehr angemessener Preis, steuerlich absetzbar

• nachhaltige Sicherstellung der Unternehmensführung und damit 
Absicherung des Unternehmenswertes

Die Unternehmervollmacht 
Vorteile für Sie

Einfach – Unkompliziert – Individuell - zum Festpreis



Die Unternehmervollmacht 
Ablauf der Erstellung

• Sie buchen für 99 € * einen telefonischen Besprechungstermin und 
entscheiden erst dann, ob Sie die Vollmacht beauftragen.

• Im Telefonat wird geklärt, welche Unterlagen benötigt werden.

Inhalt des 
Besprechungstermins

* zuzüglich gesetzlicher MwSt. von derzeit 19%

Übersicht

Hauptmenü



Die Unternehmervollmacht 
Was ist alles zu klären?

• Rechtsform des Unternehmers

• aktuelle Vertretungslage

• Genehmigungserfordernisse

• Datenschutz

• Gesellschaftsvertrag/Beschlüsse

• Formerfordernisse



Die Unternehmervollmacht 
Was ist alles zu klären?

• Finanzieller Rahmen?

• Arbeitsverhältnisse?

• Grundstücksgeschäfte?

• Veräußerung/Liquidation?

• Änderung von Verträgen?

• Kreditaufnahme?

• Gerichtliche Verfahren?

• Dauerschuldverhältnisse und vieles mehr



Die Unternehmervollmacht 
Kosten

• Kosten für das Erstgespräch: 99 Euro* 

entscheidet sich der Kunde daraufhin, die Vollmacht in Auftrag zu geben:

• Kosten für das Erstellen der Vollmacht: 50 Euro bis 700 Euro*

• Kosten für die Einlagerung der Originaldokumente, Notruf-

telefon & Updateservice: jährlich 50 Euro*, für 

Bestandskunden mit eingelagerter Vorsorgevollmacht 

kostenfrei

* zuzüglich gesetzlicher MwSt. von derzeit 19%



Welche Vollmachten und Verfügungen Sie benötigen, 
hängt von Ihrer persönlichen Situation ab.



Privat Geschäft

Betreuungsverfügung

Vorsorgevollmacht Patientenverfügung

Entbindung ärztliche Schweigepflicht

Sorgerechtsverfügung

Haustierverfügung

Trauerverfügung



Die Vorsorgevollmacht 

Mit der Vorsorgevollmacht kann die gerichtliche 
Anordnung einer Betreuung vermieden werden. Eine 
Betreuung ist dann nicht erforderlich, wenn die 
Angelegenheiten des Betroffenen durch eine 
Vertrauensperson oder durch Hilfe in anderer Form , 
ebenso gut wie durch einen gerichtlich bestellten
Betreuer besorgt werden können.

Eine Vorsorgevollmacht gilt daher nicht nur für den Fall 
einer dauerhaften Betreuungsbedürftigkeit, sondern auch 
dann, wenn der Betroffene nur vorübergehend nicht 
mehr in der Lage sein sollte, seine Angelegenheiten 
selbst zu regeln.



Die Betreuungsverfügung 

.
In einer Betreuungsverfügung können Sie Wünsche 
hinsichtlich einer Betreuung äußern, die Sie im 
Betreuungsfall möglicherweise krankheits- oder 
unfallbedingt nicht mehr äußern können.
Unterbringung, Ort und Art der Versorgung werden in
einer Betreuungsverfügung genau geregelt und somit 
nicht dem Zufall überlassen.

Diese Wünsche sind vom Gericht grundsätzlich zu 
berücksichtigen.

Im Unterschied zur Vorsorgevollmacht räumt die 
Betreuungsverfügung einem Dritten keine Vollmacht ein.



Die Patientenverfügung 

Seit 01.09.2009 sind Patientenverfügungen bindend.
In einer Patientenverfügung wird für den Fall, dass 
Sie keine eigenständige Entscheidung mehr treffen 
können, im Voraus festgelegt, ob und wie Sie in 
bestimmten Situationen ärztlich behandelt werden 
möchten. Sie können in der Patientenverfügung 
bestimmen, ob Sie in bestimmte Untersuchungen, 
ärztliche Behandlungen oder Eingriffe, die nicht 
unmittelbar bevorstehen, einwilligen oder diese 
untersagen. Dadurch können Sie Einfluss auf eine 
spätere ärztliche Behandlung nehmen, auch wenn 
Sie zum Zeitpunkt dieser ärztlichen Behandlung nicht 
mehr entscheidungsfähig sind.



Entbindung von der ärztlichen
Schweigepflicht 
Ärztinnen und Ärzte haben über das, was ihnen in ihrer 
Eigenschaft als Ärztin oder Arzt anvertraut oder bekannt 
geworden ist - auch über den Tod der Patientin oder des Patienten 
hinaus - zu schweigen. So die Berufsordnung der Ärzte.

Wenn keine Entbindung der ärztlichen Schweigepflicht vorliegt, 
erhalten auch Ehepartner und Kinder keine Auskunft.

Daher ist es für eine volljährige Person sinnvoll, Ärzte von der 
Schweigepflicht gegenüber benannten Personen zu entbinden.

Die ärztliche Schweigepflicht gilt auch gegenüber minderjährigen 
Patienten. Das hat zur Folge, dass die Eltern bzw. die 
sorgeberechtigten Personen nicht ohne Weiteres in den 
Behandlungsablauf mit einbezogen werden dürfen.
Ein Jugendlicher kann ab dem 16. Lebensjahr Ärzte von der 
Schweigepflicht gegenüber benannter Personen entbinden da der 
Jugendliche ab diesem Zeitpunkt testierfähig ist.



In einer Organverfügung  kann jede volljährige Person schriftlich 
seinen Willen für die Zeit nach dem Tod zum Thema 
Organspende niederlegen.
Das Instrument der Organverfügung beruht auf den 
Folgewirkungen des Selbstbestimmungsrechts. 

Der mögliche Organspender soll über das Schicksal seines 
Körpers nach seinem Tode eine Entscheidung treffen können.

Durch eine Organverfügung kann in eine Organentnahme 
eingewilligt, ihr widersprochen oder die Entscheidung einer 
namentlich benannten Person seines Vertrauens übertragen 
(Erklärung zur Organspende) werden. Die Erklärung kann auf 
bestimmte Organe beschränkt werden.

Die Organverfügung 



Die Haus- und Großtierverfügung 

In einer Haus- bzw. Großtierverfügung kann jede 
volljährige Person den Aufenthaltsort, das Futter, die 
Unterbringung, die ärztliche Versorgung, den eventuellen 
Verkauf sowie alle damit verbunden finanziellen 
Angelegenheiten regeln.



Die Sorgerechtsverfügung

Es geschieht tagtäglich, dass Menschen aus dem Leben gerissen 
werden.
Und nicht selten befinden sich unter den Opfern auch Eltern  
kleiner Kinder.
In einem solchen Fall stellt sich dann natürlich die Frage nach 
deren Verbleib und wer nun für diese verantwortlich ist und sich 
um sie kümmert.

Eine Sorgerechtsverfügung gibt Ihnen die Möglichkeit, namentlich 
einen Vormund oder Pfleger zu bestimmen, dem Sie vertrauen.

Sie können bestimmte Personen vom Erhalt des Sorgerechts 
ausschließen und so klar festlegen, bei wem Ihre Kinder am 
besten aufgehoben wären.



Trauerverfügung

In einer Trauerfallverfügung haben Sie die Möglichkeit, für Sie 
wichtige Dinge nach Ihrem Tod festzulegen.
Dies könnte zum Beispiel sein: 

- Bestattungsform 
- Ort der Bestattung
- Besondere Wünsche zur Trauerfeier und
- deren Finanzierung, etc…



Wir bieten für alle Bereiche eine Lösung

Privat

Geschäft
Testament

Unternehmensnachfolge

Erbschaftssteuer

Hauptmenü



Dann benötigen Sie keine rechtliche Vorsorge.  

Zurück





Ablauf



Wir bieten für alle Bereiche eine Lösung

Privat

Geschäft
Testament

Unternehmensnachfolge

Erbschaftssteuer





Beglaubigung
einer Vollmacht vs.

Notar
Vollmachten

Hauptmenü

Informationen

Urteil1

Urteil2Ablauf
Antwort 

Grundbuchamt

Auswirkung
geplante 

Gesetzesänderung









Kundeninformation

Hauptmenü

Mediathek





Jeder kann durch Unfall oder Krankheit plötzlich in die Lage kommen, dass 
die Angelegenheiten des täglichen Lebens nicht mehr selbstbestimmt 
geregelt werden können.

Es kann Jeden treffen

NeinJa

Können Sie das für sich ausschließen ?



Was wird zu welchem Zeitpunkt benötigt? 

Sofort Später Zuletzt 

§ 1896 

§1896 BGB
(1)
Kann ein Volljähriger aufgrund einer psychischen 
Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder 
seelischen Behinderung seine Angelegenheiten 
ganz oder teilweise nicht besorgen, so bestellt das 
Betreuungsgericht auf seinen Antrag oder von Amts 
wegen einen Betreuer



Abrechnung nach Gegenstandswert



Dokumentation

Formularverzeichnis

mit Vertrauensperson ohne Vertrauensperson

Abwicklungs-
vereinbarung

Entbindung
Schweigepflicht

Sorgerechts-
verfügung

Zusatzformulare

Veränderungs-
anzeige

Beiblatt
Vorerkrankungen

Individuelle
Patientenverfügung

Premiumpaket
Familie

Premiumpaket
Single

Paket 
Betreuungsverfügung

Prüfung
Testament

Prüfung
Vollmacht

weitere Produkte

Testament
Unternehmer

Vollmacht

Hinweise
zur

Wunschliste

HaustierverfügungTrauerverfügung

Komfortpaket / PV
Familie

Basispaket
Familie

Komfortpaket / PV
Single

Basispaket
Single

Juniorpaket
Premium 

Juniorpaket
Komfort 

Juniorpaket
Basis 

Komfortpaket / VV
Familie

Komfortpaket/ VV
Single

Formular V V

Ausfüllhilfe

Hauptmenü



Rechtzeitig Selbstbestimmt Vorsorgen
Kosten

* Quelle: Gebühr anhand Geschäftswert gemäß §34 Gerichts- und Notarkostengesetz

** Quelle: gemäß RVG Tabelle oder jeweiliger Stundensatz 

Notar Anwalt Dienstleister
Vorsorgevollmacht Vermögensabhängig, bis zu 

1.735,-€ pro Person (p.P.)*
Ca. 200,-€ bis 400,-€ 

pro Person**
z.B. Familie 399,-€
z.B. Single 259,-€

Patientenverfügung i.d.R. Zusätzlich i.d.R. Zusätzlich inklusive

Registrierung
Zentrales V.-Register

i.d.R. Zusätzlich i.d.R. Zusätzlich inklusive

Notfallplan wird i.d.R.
nicht angeboten

wird i.d.R.
nicht angeboten

ja

Vorsorgeordner wird i.d.R.
nicht angeboten

wird i.d.R.
nicht angeboten

ja

Updateservice wird i.d.R.
nicht angeboten

wird i.d.R.
nicht angeboten

z.B. inklusive für 1. Jahr
ab 2. Jahr jährlich 39,-€ p.P.

Notfallkarte und
Notfalltelefon

wird i.d.R.
nicht angeboten

wird i.d.R.
nicht angeboten

in Updatepauschale enthalten
Notfallhotline 24h weltweit

Kosten für Update -
Änderung d Unterlagen 

i.d.R. Zusätzlich i.d.R. Zusätzlich in Updatepauschale enthalten
keine zusätzlichen Kosten



Lösungen der Deutschen Vorsorgedatenbank AG

Basis-Paket Komfort-Paket Premium-Paket

Einlagerung Ihrer vorhanden 
Vorsorgedokumente

Registrierung im ZVR
Notfallkarte
Notfallhotline
Updateservice
Änderungen im ZVR

Basis-Single             74,50 €
Basis-Familie         149,00 €

Komfort-Single            159,00 €
Komfort-Familie          259,00 €

Premium-Single           259,00 €
Premium-Familie         399,00 €

jährlich pro Person       39,00 €

39 €

36,00 €jährlich pro Person jährlich pro Person       39,00 €

+ durch DVDB empfohlene RA Kanzlei
erstellte detaillierte Patientenverfügung

Einlagerung Ihrer Vorsorgedokumente
Registrierung im ZVR
Notfallkarte
Notfallhotline
Updateservice 
Neuerstellung der Patientenverfügung b. Bedarf
Änderungen im ZVR
Hilfe bei der Durchsetzung

+ durch DVDB empfohlene RA Kanzlei
erstellte Vorsorgevollmacht

+ durch DVDB empfohlene RA Kanzlei
erstellte detaillierte Patientenverfügung

Einlagerung Ihrer Vorsorgedokumente
Registrierung im ZVR
Notfallkarte
Notfallhotline
Updateservice
Neuerstellung der Dokumente bei Bedarf
Änderungen im ZVR
Hilfe bei der Durchsetzung



Basis-Paket

Mit dem Basispaket steht allen Kunden, die bereits eine Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung besitzen, der komplette Service zur Verfügung.

Unabhängig davon, ob diese durch Anwälte, Notare oder mit Hilfe von Formularen selbst erstellt wurden.

- Digitalisierung der Dokumente
- Sichere Einlagerung der Originaldokumente 
- Registrierung im Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer
- Erstellung der persönlichen Notfallkarte
- 24 Stunden Notruf Hotline
- Updateservice (jährliche Erinnerung Änderungen im persönlichen Umfeld zu beachten bzw. Änderungen der Rechtslage einzupflegen)
- Kostenfreie Miteinlagerung von Testamenten
- Kostenfreie Zusatzdokumente (Sorgerechtsverfügung, Trauerverfügung, Haustier- und Großtierverfügung)

- Notfall Plan und Notfall Ordner (optional)

Sollten Sie den Wunsch haben, Ihre Vorsorgevollmacht über ein Formular selbst zu erstellen, stellen wir Ihnen auf Wunsch hierfür eine 
Vorlage zur Verfügung.

Für die Erstellung einer Patientenverfügung ist der Rat eines Arztes oder einer anderen geeigneten Person zu empfehlen.

Gerne empfehlen wir Ihnen dafür in unserem Komfortpaket einen Fachanwalt für Medizinrecht.



Komfort-Paket

Mit dem Komfortpaket können Kunden, die bereits eine Vorsorgevollmacht oder eine Patientenverfügung besitzen, das noch fehlende Dokument 
anwaltlich erstellen lassen.

Außerdem besteht die Möglichkeit, die Patientenverfügung von einem Anwalt erstellen zu lassen, während die Vorsorgevollmacht mit Hilfe eines 
Formulars selbst erstellt wird. Ein solches stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Für all diejenigen, die keine Vertrauensperson für eine Vorsorgevollmacht benennen können, bietet sich die Möglichkeit, eine anwaltliche erstellte 
Betreuungsverfügung ( inklusive zusätzlicher eigener Betreuungswünsche) mit der anwaltlich dokumentierten Patientenverfügung zu kombinieren.

Der Einlagerungsservice umfasst folgende Inhalte:

- Digitalisierung der Dokumente
- Sichere Einlagerung der Originaldokumente 
- Registrierung im Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer
- Erstellung der persönlichen Notfallkarte
- 24 Stunden Notruf Hotline
- Updateservice (jährliche Erinnerung Änderungen im persönlichen Umfeld zu beachten)
- Kostenfreie Miteinlagerung von Testamenten
- Kostenfreie Zusatzdokumente (Sorgerechtsverfügung, Trauerverfügung, Haustier- und Großtierverfügung)
- kostenfreie Ergänzung bzw. Neuerstellung der anwaltlich erstellten Dokumente
- Hilfe bei der Durchsetzung der vom Anwalt erstellten Vollmachten bzw. Verfügungen

- Notfall Plan und Notfall Ordner (optional)



Premium-Paket

Das Premiumpaket wendet sich an Kunden, welche eine anwaltlich erstellte Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung wünschen. 

Der Einlagerungsservice umfasst folgende Inhalte:

- Digitalisierung der Dokumente
- Sichere Einlagerung der Originaldokumente 
- Registrierung im Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer
- Erstellung der persönlichen Notfallkarte
- 24 Stunden Notruf Hotline
- Updateservice (jährliche Erinnerung Änderungen im persönlichen Umfeld zu beachten)
- Kostenfreie Miteinlagerung von Testamenten
- Kostenfreie Zusatzdokumente (Sorgerechtsverfügung, Trauerverfügung, Haustier- und Großtierverfügung)
- kostenfreie Ergänzung bzw. Neuerstellung der anwaltlich erstellten Dokumente
- Anwaltliche Hilfe bei der Durchsetzung der Vollmachten und Verfügungen

- Notfall Plan und Notfall Ordner (optional)








